
Förderverein der Schauinslandschule Freiburg-Kappel e.V. 

Satzung 
des �Fördervereins der Schauinsland-Schule Freiburg - Kappel e.V." 

Der Einfachheit halber und zum besseren Verständnis wird nachfolgend die männliche Form 
verwendet. Die Regelungen gelten in gleicher Weise für weibliche Beteiligte. 

$1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Förderverein führt den Namen "Förderverein der Schauinsland-Schule 

Freiburg-Kappel". 

2. Im Folgenden "Förderverein" genannt. 

3. Der Förderverein hat seinen Sitz in Freiburg. Er ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Freiburg unter VR 700000 eingetragen und führt den Zusatz ,e-V.". 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr vom 01.01. bis 31.12. 

$2 Zweckbestimmung 

1. Zweck des Fördervereins ist die Förderung von Erziehung und Bildung der Schülerinnen 
und Schüler der Schauinslandschule in Freiburg-Kappel. Ein weiterer Zweck ist die 
Förderung der freien Wohlfahrtspflege. 

Die Zwecke werden verwirklicht durch 

Förderung der Interessen der Schule, Intensivierung der Beziehungen zwischen 
Schule und Eltern, sowie der Öffentlichkeit, 

Gewährung von Hilfen und Zuschüssen für schulische Veranstaltungen, (z. B. 
Schüleraustausch, Schullandheimaufenthalte, Sportveranstaltungen) 

Beschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen für die Schule, 

eigene Veranstaltungen (z.B. Ausstellungen, Konzerte, Vorträge, Lesungen), 

Pflege der Beziehungen zwischen der Schule und den ehemaligen Schülern, 

Förderung und Unterstützung der Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung, sowie der 
Essensausgabe, die in Trägerschaft der Stadt Freiburg stehen. 

Falls erforderlich kann vom Verein auch die Trägerschaft der Kernzeit- und 
Nachmittagsbetreuung sowie der Essensausgabe übernommen werden. 

Seite 1 

Förderverein der Schauinslandschule Freiburg-Kappel e.V. 
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